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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 1.3. und 3.5. nach Beratung im Pfarrgemeinderat NICHT einverstanden.

1.3. 
Die Leitung des Pastoralen Raumes wird einem Pfarrer übertragen, der die Befähigung zur Leitung hat

3.5. 
Mit der Leitung der Pfarreiengemeinschaft wird ein Pfarrer beauftragt, der das Gesamt der Seelsorge in diesem Raum im Blick hat und zusammen mit dem Seelsorgeteam gestaltet

2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Der Einsatz hauptamtlicher Geschäftsführer für die Leitung der Verwaltung muss je nach örtlicher Situation ebenfalls möglich sein – der Priester sollte sich in diesen großen pastoralen Räumen ausschließlich auf die Seelsorge konzentrieren können.

3. Begründung: 

· Ein Priester ist in erster Linie Seelsorger - kein Verwalter. Bestimmt gibt es zwar Männer, für die es gerade attraktiv wäre, neben der Seelsorgetätigkeit auch als „Manager“ arbeiten zu können. Sofern sie das gesamte Tätigkeitsfeld abdecken können und wollen, sollte dies natürlich auch möglich sein. Wenn sich aber junge Männer tatsächlich aus dem Grund dafür entscheiden, Priester zu werden, weil sie aus der inneren Berufung heraus Diener Gottes und Seelsorger für die Menschen sein wollen, könnte sie die zwingende Forderung, als „Abteilungsleiter“ die kirchlichen Pfründe zu verwalten, sehr abschrecken. Ebenso würde es unserer Ansicht nach viele ältere Pfarrer überfordern, größere Pfarrräume effizient zu „managen“ 

· Für die durchaus wichtigen Verwaltungs- und Personalangelegenheiten eignen sich allerdings Personen ohne Weihe, die z.B. einen kaufmännischen Beruf erlernt haben oder ein Wirtschaftsstudium absolviert haben (und die in weitaus größerer Anzahl verfügbar wären), mindestens genau so gut, wenn nicht im Einzelfall sogar besser. Das Gut „Priester“ ist zu kostbar, um es in der Verwaltung mit Kindergarten, Haushalt, Renovierungen, Personal usw. aufzureiben. 

· Zudem wollen wir auf die Problematik von Priestern ausländischer Herkunft hinweisen, die im Umgang mit Bau- und Steuerrecht bzw. Mitarbeiterführung ein hohes Maß an Sprachkompetenz mitbringen müssten, um die Herausforderungen vernünftig bewältigen zu können
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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 3.15 – Satz 1 nach Beratung im Pfarrgemeinderat NICHT einverstanden.

3.15
An Sonntagen und Hochfesten findet am Sitz der Pfarreiengemeinschaft zuverlässig 
eine Eucharistiefeier zur festen Zeit statt

2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

An Sonntagen und Hochfesten findet am Sitz in der Pfarreiengemeinschaft zuverlässig eine Eucharistiefeier zur festen Zeit statt.
3.
Begründung: 

· Diese Regelung halten wir insbesondere dort, wo sich weder durch die Größe noch durch die geographische Lage eine „Zentrums-Pfarrei“ aufdrängt, für nicht angemessen, da dadurch eine Abwertung und Benachteiligung der „untergeordneten“ Pfarreien mit all den negativen Folgen –bis hin zur Verweigerung wertvoller ehrenamtlicher Mitarbeit - einhergeht. 

· In ländlichen Pfarreien sind Menschen von klein auf daran gewöhnt, die Hochfeste in „ihrer“ Kirche zu feiern. Eine komplette Verlagerung würde einen enormen Identitätsverlust bedeuten. Zudem dürften gerade ältere Kirchgänger (ggf. mit Mobilitätseinschränkungen und auf Grund des nicht an Pfarreistrukturen ausgerichteten öffentlichen Nahverkehrs) erhebliche bis unüberbrückbare Schwierigkeiten haben, weiterhin regelmäßig die Gottesdienste besuchen zu können.

· Der Schmuck der Kirchen zu besonderen Festen, die Motivation von bestehenden Chorgemeinschaften bis hin zu den Altardiensten als wesentlicher Fundus des kirchlichen Nachwuchses würde in den Nebenpfarreien verlorengehen.

· Einer rechnerischen Gefahr eines unzureichenden Platzangebots der Kirche am Sitz der Pfarreiengemeinschaft an Hochfesten für alle besuchswilligen Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft steht die noch größere Gefahr eines deutlichen Verlustes an regelmäßigen Gottesdienstbesuchern der Gläubigen aus den Nebenpfarreien gegenüber.

· Gerade der Katholischen Kirche muss doch daran gelegen sein, dass es zu einem fairen und ausgewogenen Miteinander der Pfarreien kommt – und nicht einem Konkurrenzdenken Vorschub geleistet wird.
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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 3.4. i.V.m. 3.24 nach Beratung im Pfarrgemeinderat NICHT einverstanden.

3.4

Der Sitz der Pfarreiengemeinschaft ist der Dienstsitz aller hauptamtlichen pastoralen 
Mitarbeiter/innen, der Ort der pfarrlichen Verwaltung und die Postanschrift der Pfarrei-
engemeinschaft.

3.24
Das Pfarrbüro und die Pfarramtsverwaltung befinden sich am Sitz der Pfarreienge-
meinschaft. In den einzelnen Pfarreien soll es geeignete Kontaktstellen geben.

2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Eine ausgewogene Verteilung von Aufgaben und Funktionen über den gesamten Pastoralen Raum – ggf. mit Schwerpunktbildung entsprechend den Gegebenheiten vor Ort – ist in den Zielvereinbarungen zwingend festzuschreiben. 

3.
Begründung

· Gerade um die Verbundenheit des Pastoralteams mit allen Pfarrgemeinden eines pastoralen Raumes zu stärken, ist eine gleichmäßige Verteilung von Funktionen und Anlaufstellen im gesamten pastoralen Raum notwendig.

· Der räumliche Bedarf zur Verwaltung mehrerer Pfarreien (Personalaufstockung, Unterlagenverwahrung, etc.) würde die vorhandene Kapazität eines Pfarramtes in aller Regel sprengen. Dabei müssten ohnehin Räumlichkeiten in den untergeordneten Pfarreien für besagte Kontaktstellen vorgehalten werden. 

· Dass womöglich Privatwohnungen bzw. ehrenamtlich Tätige als Kontaktstellen benannt werden, lehnen wir ab.

· Jede Pfarrei hat ihre lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse. Auch für die Gläubigen in den Nebenpfarreien muss sichergestellt werden, dass sie über kurze Entfernung regelmäßig zu bestimmten Zeiten die Dienste eines Pfarrbüros sowie Seelsorgesprechstunden nutzen können.

_________________________________________________________________________________

Absender: Franz Hörmann

Gremium: Pfarrgemeinderat
Ort: Walpertskirchen

Tel.: 08122-13969 / 089-217128328
Blatt 2 d


1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 3.19 (1.Satz) und 3.20.(2. Satz) nach Beratung im Pfarrgemeinderat NICHT einverstanden.

3.19
Die Kirchenverwaltungen bestehender Filialen oder abgetrennter Kuratien sollen in die 
jeweilige Pfarrkirchenverwaltung integriert werden.

3.20
Bestimmte Teilaufgaben werden auf die Pfarrkirchenstiftung des Sitzes der Pfarreien-
gemeinschaft übertragen. 
2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Dort wo es vor Ort gewünscht wird, muss eine Fortführung bestehender Kirchenverwaltungsstrukturen und bestehender Aufgabenverteilungen weiterhin möglich sein.
3.
Begründung:

· Wir sträuben uns nicht gegen Optimierung, da wo sinnvoll möglich. Dort wo es lediglich zu einer Aufgabenverlagerung kommt, und diese Aufgaben zudem bisher meist von Ehrenamtlichen kostenlos erbracht werden, halten wir eine Zentralisierung nicht für sinnvoll, da gerade die örtliche Verbundenheit mit den Einrichtungen eine wesentliche Triebfeder für die Ehrenamtlichen darstellt.

· Insbesondere die Filialkirchen sind auf besonders einsatzbereite Ehrenamtliche angewiesen, die i.d.R. ihre Aufgaben mit großer Hingabe und besonderem Fleiß erfüllen. Sie tun dies in erster Linie aus persönlicher Verbundenheit mit ihrem Ort und „ihrer“ Kirche. 

· Mit der zu erwartenden abnehmenden Anzahl von Gottesdienste in den Filialen ist es umso wichtiger, vor Ort Leute zu haben, die sich tagtäglich um den Zustand der Kirchen sorgen.

· Eine Verlagerung der Aufgaben in eine zentrale Kirchenverwaltung würde einer Entmündigung der bislang ehrenamtlich Tätigen in den Filialen gleichkommen bei gleichzeitiger Gefahr der Vernachlässigung durch Beauftragte mit weniger örtlicher Verbundenheit. 

· Das Aufgabenspektrum eines Kirchenpflegers ist dermaßen umfassend, dass eine weitere Zentralisierung von Aufgaben für ehrenamtlich Tätige nicht zu mehr leisten ist. Die Arbeit ist nur zu bewältigen, wenn sie auf mehrere Personen am jeweiligen Ort verteilt ist.
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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 1.3. und 3.5. nach Beratung in der Kirchenverwaltung NICHT einverstanden.

1.3. 
Die Leitung des Pastoralen Raumes wird einem Pfarrer übertragen, der die Befähigung zur Leitung hat

3.5. 
Mit der Leitung der Pfarreiengemeinschaft wird ein Pfarrer beauftragt, der das Gesamt der Seelsorge in diesem Raum im Blick hat und zusammen mit dem Seelsorgeteam gestaltet

2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Aus unserer Sicht sollte für die Leitung der Verwaltung eine geeignete Person aus dem Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft beauftragt werden, ggf. auch ein hauptamtlicher Geschäftsführer. 

3. Begründung: 

· Aufgrund der Größe der entstehenden Pfarreiengemeinschaften gehen wir davon aus dass dem Pfarrer, ein Diakon, ein Pastoral- oder ein Gemeindereferent zur Seite gestellt wird. Wir sind der Meinung dass die geeignetere Person aus diesem Team mit der Verwaltung beauftragt werden sollte.  

· Bei der Besetzung der Stellen könnte bereits darauf geachtet werden dass einem Pfarrer der sich nicht gerne in der Verwaltung engagiert, ein geeigneterer Mitarbeiter zur Seite gestellt wird.

· Ein aktiver Konsens sollte im Rahmen der Teambesprechungen möglich sein, ohne zusätzliche Termine wahrnehmen zu müssen.
· Falls keiner aus dem Seelsorgeteam den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Verwaltung sieht, sollte auf Grund der Arbeitseffizienz der Einsatz hauptamtlicher Geschäftsführer möglich sein.
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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 3.19 – Satz 1 nach Beratung in der Kirchenverwaltung NICHT einverstanden.

3.19
Die Kirchenverwaltungen bestehender Filialen oder abgetrennter Kuratien sollen in die                           




jeweilige Pfarrkirchenverwaltung integriert werden.

2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Hiermit möchten wir nochmals auf die Ausführungen des Pfarrgemeinderates von Blatt 2 d hinweisen.
3.
Begründung: 
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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 3.23 nach Beratung in der Kirchenverwaltung  Bedingt  einverstanden.

3.23
Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft werden in einer einheitlichen Betriebsträgergemeinschaft (Kita- Verbund) zusammengeschlossen.
2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Die Besonderheiten der Kindertagesstätten vor Ort sollte mit berücksichtigt werden.

3.
Begründung

· Personalangelegenheiten könnten sicher im Rahmen eines Kita- Verbunds entschieden werden.

· Die Haushalte müssen den einzelnen Kindertageseinrichtungen zugeordnet werden können, damit Besonderheiten (Rücklagen, Zuwendungen der Gemeinde etc.) die den Haushalt mit beeinflussen vor Ort beitragswirksam in der Höhe der Elternbeiträge ihren Niederschlag finden. 

· Unterschiedliche Beiträge der Kindertagesstätten in einer Pfarreiengemeinschaft kann man erläutern.

· Das Engagement der Elternbeiräte vor Ort sollte weiterhin mit berücksichtigt werden können. 
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1.
Mit dem Entwurf des Orientierungsrahmens für Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien sind wir zu Punkt 1.6 (Satz 1) mit 3.24 nach Beratung in der Kirchenverwaltung NICHT einverstanden.

1.6 
Eine Konzentration in der pfarrlichen Verwaltung ist vor allem in den Bereichen Gremienarbeit, Pfarrbüros, Haushalt und Personal, Kindertageseinrichtungen verbindlich vorgesehen. 

3.24
Das Pfarrbüro und die Pfarramtsverwaltung befinden sich am Sitz der Pfarreiengemeinschaft. In den einzelnen Pfarreien soll es geeignete Kontaktstellen geben.
2. 
Folgender Änderungsbedarf besteht aus unserer Sicht: 

Die Identität der eingegliederten Einzelpfarreien muss noch nachvollziehbar sein. Der Erhalt eines Pfarrbüros vor Ort mit einer angepassten Öffnungszeit sollte angestrebt werden.
3.
Begründung:

· Die Konzentration der pfarrlichen Verwaltung ist nach unserer Meinung nur im Sinne eines zentralen Anstellungsträgers (Punkt 3.20) problemlos umsetzbar.

· Im Haushaltsbereich muss die Identität der Einzelpfarreien auch zukünftig nachvollziehbar sein. (Rücklagen, Sammlungen für  Renovierungen, Oberhirtliche Sammlungen, Aufteilung der erwirtschaftenden Überschüsse(wenn möglich) ).

· Mit der zu erwartenden abnehmenden Anzahl von Gottesdienstbesuchern ist es um so wichtiger die Sammlungen den Einzelpfarreien zuzuordnen, da durch die so aufgebaute Emotionalität ein Absinken der Sammlungsergebnisse vielleicht vermieden werden kann.

· Der Erhalt eines Pfarrbüros vor Ort sollte möglich sein, da diese bereits bestehen und auch mit der entsprechenden Infrastruktur ausgestattet sind. Es entstehen durch die Öffnungszeiten auch keine Mehraufwendungen, da die Buchungen von Messen etc. in Zeiten des Intranets auch zentral sofort erfasst sind. Die Signalwirkung durch den Erhalt des Büros, denken wir, wäre nicht zu unterschätzen.

· Zusätzlich unterstützen wir die Ausführungen des Pfarrgemeinderates von Blatt 2 c
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